
Regeln und Richtlinien in der Kanalsanierung 
 
Prof.Dr.-Ing. Volker Wagner, Hochschule Neubrandenburg 
 
Bei der Ausführung von Bauwerken sind Risiken, die Lebewesen und Güter gefährden, 
möglichst auszuschließen. Weiter sind Anforderungen des Allgemeinwohls einer Ge-
meinschaft zu sichern. Dies wird durch nationale Gesetze, Verordnungen, Normen, na-
tionale technische Zulassungen, technische Spezifikationen und Richtlinien ausged-
rückt. Der Begriff Normen rührt vom lateinischen "norma" her, was Winkelmaß, Richt-
schnur oder Regel bedeutet. Sie, wie auch die technischen Richtlinien, sind als aner-
kannte Regel der Technik zu verwenden. Meist wird dies über einen Vertrag, dem Bau-
vertrag, erreicht. 
 
Mit den Schlauchverfahren begann 1972 die Sanierung von Abwasserkanälen. Richtli-
nien und Regeln waren bei dieser innovativen Technik noch unbekannt. Eine der ersten 
Veröffentlichungen zum Thema Kanalsanierung war das Standardwerk des Water Re-
search Centre „Sewerage Rehabilitation Manual“, das 1983 erschien und sich mit The-
men der Planung, der Inspektion und der Sanierungsverfahren von Abwasserkanalisa-
tionen (Entwässerungssystemen) befasste.  
Kurz danach wurde eine Arbeitsgruppe der Abwassertechnischen Vereinigung (ATV) 
unter der Leitung des damaligen Leiters der Stadtentwässerung Mainz, Herrn Dipl.-Ing. 
Müsch, gegründet, die eine systematische Regelwerksarbeit zum Thema Kanalsanie-
rung (damals wurde noch der Begriff Kanalinstandhaltung eingeführt) begann. Schon 
1989 wurde der Teil 1 „Grundlagen“ der Merkblattreihe ATV - M 143 „Inspektion, In-
standsetzung, Sanierung und Erneuerung von Abwasserkanälen und –leitungen“ dicht 
gefolgt vom Teil 2 „Optische Inspektion“ veröffentlicht. 
Inzwischen wurde die Merkblattreihe M 143 vom Fachausschuss ES 8 der ATV ums-
trukturiert: Die neue Merkblattreihe M 143 „Sanierung von Entwässerungssystemen 
außerhalb von Gebäuden“ beschreibt Maßnahmen, die zur Wiederherstellung oder 
Verbesserung von vorhandenen Entwässerungssystemen dienen (=Sanierung). Maß-
nahmen, die vor der eigentlichen Sanierung durchgeführt werden, werden in der  
neuen Merkblattreihe M 149 „Zustandserfassung und Bewertung von Entwässe-
rungssystemen außerhalb von Gebäuden“ dargestellt.  
 
 
ATV-DVWK-M 143-1 Sanierung von Entwässerungssystemen au-

ßerhalb von Gebäuden - Teil 1: Grundlagen 
August 2004 

ATV-M 143-3 Inspektion, Instandsetzung, Sanierung und 
Erneuerung von Abwasserkanälen und -
leitungen - Teil 3: Relining (April 1993) 

April 1993 
(wird überarbeitet)

ATV-DVWK-M 143-4 Sanierung von Entwässerungssystemen au-
ßerhalb von Gebäuden - Teil 4: Montagever-
fahren für begehbare Abwasserleitungen und -
kanäle und Bauwerke 

August 2004 

ATV-M 143-5 Inspektion, Instandsetzung, Sanierung und 
Erneuerung von Abwasserkanälen und -
leitungen - Teil 5: Allgemeine Anforderungen 
an Leistungsverzeichnisse für Reliningverfah-
ren 

Juni 1998 
(wird überarbeitet)
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ATV-DVWK-M 143-7 Inspektion, Instandsetzung, Sanierung und 
Erneuerung von Abwasserkanälen und -
leitungen“ - Teil 7: Reparatur von Abwasserlei-
tungen und -kanälen durch Kurzliner und In-
nenmanschetten 

April 2003 

ATV-DVWK-M 143-8 Sanierung von Entwässerungssystemen au-
ßerhalb von Gebäuden - Teil 8: Injektionsver-
fahren zur Abdichtung von (erdverlegten) Ab-
wasserleitungen und –kanälen 

August 2004 

ATV-DVWK-M 143-9 Sanierung von Entwässerungssystemen au-
ßerhalb von Gebäuden - Teil 9: Renovierung 
von Abwasserleitungen und -kanälen durch 
Wickelrohrverfahren 

August 2004 

DWA-M 143-3 Sanierung von Entwässerungssystemen au-
ßerhalb von Gebäuden - Teil 3: Schlauchver-
fahren für Abwasserleitungen und -kanälen 

2005 

DWA-M 143-13/1 Sanierung von Entwässerungssystemen au-
ßerhalb von Gebäuden – Teil 13/1: Prüfung 
und Beurteilung von Sanierungsverfahren; An-
forderungen, Prüfkriterien und Prüfempfehlun-
gen – Teil 1: Schlauchliningverfahren und 
Kurzliner 

2005 

DWA-M 143-14 Sanierung von Entwässerungssystemen au-
ßerhalb von Gebäuden – Teil 14: Sanierungs-
strategien 

2005 

DWA-M 143-15 Sanierung von Entwässerungssystemen au-
ßerhalb von Gebäuden – Teil 15: Erneuerung 
von Abwasserleitungen und –kanälen durch 
Berstverfahren 

2005 

 
Tabelle 1: Merkblattreihe M 143 „Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb 
von Gebäuden“ 
   
 
 
ATV-DVWK-M 149 Zustandserfassung, Klassifizierung und Be-

wertung von Abwasserkanälen und –leitungen  
April 1999 
(wird überarbeitet)

ATV-M 143-3 Inspektion, Instandsetzung, Sanierung und 
Erneuerung von Abwasserkanälen und -
leitungen - Teil 2: Optische Inspektion  
 

(4/1999) 
(wird überarbeitet)

ATV-DVWK-M 143-4 Inspektion, Instandsetzung, Sanierung und 
Erneuerung von Abwasserkanälen und -
leitungen - Teil 6: Dichtheitsprüfungen beste-
hender erdüberschütteter Abwasserleitungen  
und -kanäle und Schächte mit Wasser, Luftü-
ber- und Unterdruck   

Juni 1998 
(wird überarbeitet)

 
Tabelle 2: Merkblattreihe M 149 „Zustandserfassung und Bewertung von Entwässe-
rungssystemen außerhalb von Gebäuden“ 



 3

 
ATV-M 101 Planung von Entwässerungsanlagen, Neubau, 

Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen  
Mai 1996 

ATV-M 127, Teil 2 Statische Berechnung zur Sanierung von Ab-
wasserkanälen mit Lining und Montageverfah-
ren  

Januar 2001 

ATV-M 145 Aufbau und Anwendung von Kanalinformati-
onssystemen  

November 2000 

ATV-M 150 Datenaustauschformat, Teil 1: Zustandserfas-
sung von Entwässerungsystemen  

Oktober 2003 

ATV-M 152 Umsteigekatalog von ATV-M 143-2 zu DIN EN 
13508-2  

Oktober 2003 

 
Tabelle 3: Weitere Merkblätter der DWA zur Kanalsanierung 
 
 
Auch die Abwassertechnische Vereinigung hat sich vor kurzem einen neuen Namen 
gegeben: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. 
(DWA). Die fachliche Arbeit wird in 10 Hauptausschüssen ausgeführt. Der Hauptaus-
schuss „Entwässerungssysteme“ setzt sich aus 8 Fachausschüssen (FA) zusammen. 
Der Fachausschuss 8 „Zustandserfassung und Sanierung“ wird wiederum zurzeit von 
14 Arbeitsgruppen (AG-ES) getragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelle 4:  Übersicht der Arbeitsgruppen des Fachausschusses 8 „Zustandserfassung 
und Sanierung“ 
 

Prof. Dr.-Ing.
Stein

FA ES-8

Zustands-
erfassung

und
Sanierung

Zustandserfassung und
-bew ertung von

Abw asserleitungen und
-kanälen außerhalb von

Gebäuden

AG ES-8.1

Dr.-Ing. M artin Keding

Innenmanschetten

AG ES-8.2
Ltd. BD Dipl.-Ing.

Volk m ar Holzhause n

Injektionsverfahren

AG ES-8.3
Dipl.-Ing. He rm ann

M aagh

Auskleidung von
Abw asserleitungen und

-kanälen mit vorgefertigten
Rohren

AG ES-8.4

Dipl.-Ing. Ralf Glanert

Auskleidung von
Abw asserleitungen und

-kanälen mit örtlich
hergestellten Rohren

AG ES-8.5

Dr.-Ing. Chr is tian Falk

Auskleidung von
Abw asserleitungen und

-kanälen mit örtlich
hergestellten und

erhärtenden Rohren

AG ES-8.6
Prof. Dr .-Ing. Volk e r

Wagner

Montageverfahren

AG ES-8.7

Dipl.-Ing. Franz Hoppe

Anforderungen an
Sanierungsverfahren und

Qualitätss icherung

AG ES-8.8
Prof. Dr .-Ing. Die tr ich

Ste in

Sanierungsstrategien

AG ES-8.9

Ltd. BD Dipl.-Ing. Hans -
Wilhe lm  Froitzhe im

Detektion von
Lagerungsdefekten

AG ES-8.13
Ltd. BD Dipl.-Ing.

Andre as  Hartm ann

Auskleidung von Abw as-
serleitungen und -kanälen

mit örtlich hergestellten und
erhärtenden Rohren -

Noppenbahnverfahren

AG ES-8.10

Dipl.-Ing. He lm ut Lore nz

Erneuerung von
Abw asserleitungen und

-kanälen durch
Berstverfahren

AG ES-8.11

Dr.-Ing. Chr is tian Falk

Reparatur von
Abw asserleitungen und

-kanälen durch
Roboterverfahren

AG ES-8.12
Dipl.-Ing. Wilfr ie d

Gauge le

Stand
2004-03-25
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In Deutschland befassen sich, außer der DWA (ATV-DVWK) weitere Institutionen, Ver-
eine und Behörden, wie das DIBt mit der Erarbeitung und Vermarktung von Informatio-
nen, Richtlinien und Regeln. In der folgenden Tabelle sind die so genannten Regelset-
zer in der Kanalsanierung zusammenfassend dargestellt: 
 
 

 DIBt               
 

Allgemein bauaufsichtliche 
  Zulassungen        
Allgemein bauaufsichtliche 
  Prüfzeugnisse 
Zustimmungen im Einzelfall

Nicht geregelte Bauprodukte 

Technische Regeln:  
Beurteilungen nach Prüfung

Geregelte Bauprodukte 

 ATV-DVWK 
 
 
               

Arbeitsberichte Interne Meinung 
Merkblätter Abgestimmte Meinung 
Arbeitsblätter Anerkannte Regel der Technik 

(Wirkung über Vertrag)                
 GSTT, RSV, 
 VSB 

Empfehlungen, Informatio-
nen  

Interne Meinung 

Merkblätter Abgestimmte Meinung 
 DIN 
    

Werknormen Erklärung 
Vornormen Vorläufige Regel 
Normen Anerkannte Regel der Technik 

(Wirkung über Vertrag) 
 CEN 
 
 
 
 
 

Harmonisierungsdokumente 
(HD) 

Erklärung 

Vornormen (ENV) Vorläufige Regel 
Normen (DIN EN) 
Harmonisierte Normen 
(hEN) 

Anerkannte Regel der Technik 
(Wirkung über EU-Richtlinie) 

 
Tabelle 5: Regelsetzer in der Kanalsanierung 
 
 
 
 
 
Die Deutsche Gesellschaft für grabenloses Bauen und Instandhalten von Leitun-
gen e.V. (GSTT, German Society for trenchless Technologie e.V.) fördert „das öko-
logisch und ökonomisch beispielhafte grabenlose Bauen und Instandhalten von Erdlei-
tungen aller Art“. Wie zum Beispiel Leitungen für Abwasser, Gas, Fernwärme, Frisch-
wasser, Telekommunikation, Strom etc. Ihr Ziel ist „die Profilierung und kontinuierliche 
Verbreitung dieser Bautechnologie gemeinsam mit den internationalen Partnern zum 
Wohl der Bevölkerung und der Umwelt“.  
 
Folgende Informationsblätter sind teilweise kostenlos zu erhalten: 
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Nr.1: Grabenlose Verfahren der Schadensbehebung in nicht begehbaren Abwasserleitun-
gen, 3. Auflage Juli 1998 
Nr.2: Qualitätssicherung bei der Sanierung von Abwasserkanälen und –leitungen, 2. Auf-
lage Januar 2000 
Nr.3: Abflußsteuerung von Abwasserkanälen und -leitungen durch Drehbogentechnik - 
Modellversuche und Betriebsergebnisse, 2. Auflage Januar 2000 
Nr.4: Abflußsteuerung von Abwasserkanälen und -leitungen durch Drehbogentechnik - 
Modellversuche und Betriebsergebnisse 
2. Auflage Januar 2000 
Nr.5: Anforderungen an Planung, Ausschreibung und Vorbereitung der Bauarbeiten von 
grabenlosen Unterquerungen nach dem gesteuerten Horizontalbohrverfahren, 3. Auflage 
Februar 2003 
Nr.6: Bau und Betrieb begehbarer Leitungsgänge – Statusbericht, 1. Auflage September 
1997  
Nr.7: Verfahren zur Reinigung, Inspektion, Dichtheitsprüfung und grabenlosen Schadens-
behebungen in Anschlußkanälen und Grundleitungen, 2. Auflage April 2001 
Nr.8: Grabenloses Bauen, Baum- und Bodenschutz, 1. Auflage März 1999 
Nr.9: Instandhaltung von Deponieentwässerungsleitungen, 1. Auflage April 1999 
Nr.10: Leitfaden: Planung, Bau und Betrieb von begehbaren Leitungsgängen - 1. Teil: All-
gemeine Grundlagen, 1. Auflage Mai 1999 
Nr.11: Kostenvergleich offener und geschlossener Bauweisen unter Berücksichtigung der 
direkten und indirekten Kosten beim Leitungsbau und der Leitungssanierung, 1. Auflage 
Oktober 1999 
Nr.12: Leitungsverlegung in vorhandenen Netzen, Teil 1: Kabelverlegung in Kanalnetzen, 
2. Auflage März 2002  
Nr.13: Sanierung von begehbaren Abwasserkanälen und Bauwerken der Ortsentwässe-
rung, 1. Auflage Februar 2000  
Nr.14: Kriterienkatalog zur Auswahl der Bauweise für die Sanierung von Entwässerungslei-
tungen, 1. Auflage Juni 2000 
Nr.15: Empfehlungen für die Weiterbildung zu Geräteführern für steuerbare Horizontalboh-
ranlagen (HDD), 1. Auflage Februar 2001  
Nr.16: Leitfaden: Planung, Bau und Betrieb von begehbaren Leitungsgängen - Teil 2: Be-
trieb und Instandhaltung von begehbaren  Leitungsgängen,1. Auflage April 2002 
Nr.17: Verfahren zur Überprüfung der Arbeitsvorbereitung des Auftragnehmers einer HDD-
Maßnahme durch einen vereidigten Sachverständigen, 1. Auflage Januar 2003 
Nr.18:Anforderungen an Mörtel für Abwasserkanäle und Bauwerke der Ortsentwässerung, 
1. Auflage Januar 2004 
 
Tabelle 6: Informationsblätter der GSTT 
 
 
Der Rohrleitungssanierungsverband e.V. (RSV) wurde 1992 von führenden deut-
schen Unternehmen der Rohrleitungssanierung gegründet. Als Ziel wird „Qualitätssiche-
rung und die Förderung des Einsatzes von modernen und ausgereiften Sanierungsver-
fahren“ genannt.  
 
Folgende Firmen sind in der Mitgliedsliste aufgeführt: 
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Tabelle 7: Aufstellung der Mitgliedsfirmen des RSV mit der Angebotspalette ihrer Sa-
nierungsverfahren 
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Merkblatt RSV 1 
Renovierung von drucklosen Abwasserkanälen und Rohrleitungen mit vor Ort härten-
dem Schlauchlining, 2.2000  
Merkblatt RSV 2 
Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit Rohren aus thermoplastischen 
Kunststoffen durch Reliningverfahren ohne Ringraum, 2.2000 
Merkblatt RSV 3 
Renovierung von Entwässerungsleitungen und -kanälen durch Auskleidungsverfahren 
mit Ringraum, 9.2000  
Merkblatt RSV 4 
Reparatur von drucklosen Abwasserkanälen und Rohrleitungen durch vor Ort härtende 
partielle Inliner,1.2001 
Merkblatt RSV 5 
Sanierung von Entwässerungsleitungen und –kanälen durch Roboterverfahren, 2.2001
Merkblatt RSV 6 
Sanierung von begehbaren Entwässerungsleitungen und -kanälen sowie Schachtbau-
werken, 7.2000  
Merkblatt RSV 7.1 
Renovierung von Anschlußleitungen mit vor Ort aushärtendem Schlauchlining, 7.2000 
Merkblatt RSV 8 
Erneuerung von Entwässerungsleitungen und –kanälen durch Berstlining, 2.2001 
 
Tabelle 8:  Merkblätter, herausgegeben vom RSV 
 
 
Der Verband zertifizierter Sanierungsberater für Entwässerungssysteme e.V. 
(VSB), der im Februar 1998 gegründet wurde, ist der Zusammenschluss speziell aus-
gebildeter Fachleute (Bauingenieure) für das Erhaltungsmanagement von Entwässe-
rungssystemen, die Kanalnetzbetreibern als neutral beratende Fachleute (Planer) zur 
Verfügung stehen. Der VSB verfolgt einerseits das Ziel, „durch qualifizierte Aus- und 
Weiterbildung von Beratern eine sachkundige und objektive Information seiner Kunden 
zum Beispiel einer Kommune sicher zu stellen. Andererseits soll ein intensiver Gedan-
kenaustausch des speziellen Fachwissens der für den Betrieb und die Sanierung von 
Entwässerungssystemen verantwortlichen Ingenieure und Techniker gepflegt werden“.  
 
Die fachliche Arbeit wird von 4 Fachausschüssen getragen, die die "Zusätzliche Tech-
nische Vertragsbedingungen (ZTV)“, die für aktuelle Sanierungstechniken stehen und 
"Zusätzliche Anforderungen an Ingenieurleistungen (ZAI)“, die für die erforderlichen In-
genieurleistungen stehen, erarbeitet haben:  
 
Folgende "Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen" stehen zur Verfügung: 
 
Nr. 1  Robotertechnik 
Nr. 2  Kurzlinertechnik 
Nr. 3  Zulaufeinbindungstechnik 
Nr. 4  Injektionstechnik mit PUR-Harz 
Nr. 5  Schlauchliningtechnik in Haltungen (drucklos) 
Nr. 6  Kurzrohrliningtechnik 
Nr. 7  Schlauchliningtechnik in Leitungen (drucklos) 
Nr. 9  Flutungstechnik 
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Folgende  "Zusätzliche Anforderungen an Ingenieurleistungen" stehen zur Verfügung: 
 
Nr. 0.1 Ingenieurleistungen bei der Kanalsanierungsplanung 
Nr. 0.2 Ausschreibung, Vergabe und Bauüberwachung von Sanierungsleistungen  
 
Nach entsprechenden VSB-Einweisungsseminaren, in denen der projektspezifische 
Umgang mit den ZTV und ZAI für Sanierungstechniken und Ingenieurleistungen geübt 
wird, können die Empfehlungen erworben werden. 
 
Für die Erarbeitung von nationalen Normen (DIN) und europäischen Normen (EN) ist 
das Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN) zuständig. Auch vertritt es die deut-
schen Interessen beim Komitee der europäischen Normung (CEN = Comité Européen 
de Normalisation) und bei der Internationalen Organisation für Standart (ISO = Inter-
national Organization for Standardization). 
Die Facharbeit der Normung wird von 76 Normenausschüsse geleistet, die wiederum in 
Ausschüssen unterteilt sind. So sind unter dem Normenausschuss Wasserwesen 
(NAW) 6 Fachbereiche (FB) tätig. Unter dem Fachbereich V „Abwassertechnik“  ist die 
Arbeitsgruppe NAW V 37 für das Thema Renovierung, Reparatur und Erneuerung von 
Entwässerungskanälen und –leitungen zuständig. Diese Arbeitsgruppe wird von Prof. 
Dr.-Ing. Wagner geleitet und gilt als nationaler Spiegelausschuss in der europäischen 
Normung.  
So vertreten 4 gewählte Vertreter der Arbeitsgruppe NAW V 37 in der Technischen 
Kommission TC 165 „Abwassertechnik“ und der dazugehörigen Arbeitsgruppe WG 13 
„Renovierung und Reparatur von Abwasserkanälen und –leitungen“ die nationalen 
deutschen Interessen in der europäischen Normung. Folgende europäische Normen in 
der Kanalsanierung, die vom TC 165 „Abwassertechnik“ und teilweise auch vom TC 
155 „Kunststoffrohre“ erarbeitet wurden, sind über den Beuth Verlag Berlin zu bestellen: 
 

• DIN EN 752 „Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden“ Teil 5 „Sanie-
rung“ (11/1997) 

 
• DIN EN 13380 „Allgemeine Anforderungen an Bauteile für die Renovierung und 

die Reparatur von Abwasserleitungen und – kanälen außerhalb von Gebäuden“ 
(10/2001) 

 
• DIN EN 13508 „Zustand von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden“ 

Teil 1 „Allgemeine Anforderungen für die Zustandserfassung“ (1/2004) Teil 2 
“Kodiersystem für die optische Inspektion“ (9/2003) 

 
• DIN EN 13566 „Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Renovierung von Erdver-

legten drucklose Entwässerungsnetzen (Freispiegelleitungen)“ Teil 1 „Allgemei-
nes“ Teil 3: „Close-Fit-Lining“ Teil 4: „Vor Ort härtendes Schlauchlining“  
(4/2003) 

 
• DIN EN 13689 „Leitfaden zur Klassifizierung und Planung von Kunststoff-

Rohrleitungssysteme für Renovierung“ (1/2003) 
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Die älteste Norm EN 752 „Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden“ beschäf-
tigt sich mit der Vorplanung (z.B. Untersuchung des Altkanals), mit der Beurteilung des 
Istzustandes hinsichtlich Umwelt, Hydraulik und Bautechnik. Weiter werden in der Norm 
Hinweise zur Erarbeitung von Sanierungslösungen und Angaben zu Ausführung und 
Kontrolle der Sanierungsverfahren gegeben. Mit dieser Thematik beschäftigt sich auch 
das DWA Merkblatt 143, Teil 1 „Grundlagen“. Allerdings zeigt das Merkblatt den neue-
ren Stand an, da es 2004 neu überarbeitet wurde. 
 
In der europäischen Norm EN 13380 „Allgemeine Anforderungen an Bauteile für die 
Renovierung und die Reparatur von Abwasserleitungen und – kanälen außerhalb von 
Gebäuden“ aus dem Jahr 2001 werden die Produktzustände von Renovierungsverfah-
ren (M-Zustand = bevor sich der Wirkstoff durch die Renovierung verändert,  I-Zustand 
= endgültiger Zustand nach der Renovierung) erläutert, allgemeine Anforderungen, wie 
Maße, Geometrie, Dichtheit, Abriebverhalten, Rohrsteifigkeit u.s.w. beschrieben, Art 
und Menge der Prüfkörper und Prüfverfahren genannt und Qualitätslenkung und Kenn-
zeichnung dargestellt. 
 
Die Norm EN 13508 “Zustand von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden“ 
aus dem Jahr 2004 beschreibt mit europäischen Zustandskürzeln den Zustand der Ka-
nalisation. Der Teil 1: “Anforderungen für die Zustandserfassung“ nennt die Anforderun-
gen an die optischen Inspektionssysteme und im Teil 2: “Kodiersystem für die optische 
Inspektion“ werden die neuen Zustandskürzel und – texte genannt. Das ATV Merkblatt 
M-152 ist ein Umsteigekatalog, mit dessen Hilfe die schon seit Jahren verwendeten Zu-
standkürzeln des Merkblatts ATV-M 143-2 „Optische Inspektion“ zu  europäischen Kür-
zeln der EN 13508-2 transferiert werden können. 
 
Die Norm EN 13566  “Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Renovierung von Erdver-
legten drucklose Entwässerungsnetzen“ wird als Systemnorm bezeichnet, in der ver-
schiedene Liningverfahren als Technikfamilien beschrieben werden.  
 

 
 
 
Abbildung 1: Aufbau der Systemnorm EN 13566 für die Renovierung mit Kunststoff-
rohren 
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Als Beispiel des inhaltlichen Aufbaus, soll der Teil 4 „Vor Ort härtendes Schlauchlining“ 
vorgestellt werden: 
 

• Begriffe, Symbole 
• Rohre im M-Zustand 
• Formstücke im M-Zustand 
• Sonstige Bauteile 
• Gebrauchstauglichkeit des Lining-Systems 
• Verlegepraxis 
• Anhang: Prüfverfahren 

 
 
In der Norm  EN 13689 „Leitfaden zur Klassifizierung und Planung von Kunststoffrohr-
leitungssysteme für Renovierung“ aus dem Jahr 2003 wird eine Gliederung der Sanie-
rungsverfahren in Anlehnung an den Vorschlag der ISO („A network of national stan-
dards institutes from 146 countries working in partnership with international organizati-
ons, governments, industry, business and consumer representatives“) vorgestellt. 
 

 
 
 
Abbildung 2:  Unterteilung der Sanierungsverfahren in Renovierungstechnikfamilien 
nach DIN EN 13689  
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In der europäischen Arbeitsgruppe CEN/TC 165/WG 13 wird zurzeit die Gliederung von 
Sanierungsverfahren diskutiert. Im Arbeitspapier CEN/TC 165/WG 13 N 0021 E „Gui-
dance on the classification and design of renovation and repair techniques for drains 
and sewers” werden Technik- oder Verfahrensfamilien der Renovierung bzw. der Repa-
ratur zugeordnet. Dieser Gliederungsvorschlag basiert auf EN 752 und EN 13689.  
 
 

MAINTENANCE

Lining with
continuous pipes

Lining with
close-fit pipes

Lining with
cured-in-place pipes

Lining with
discrete pipes

Lining with
spirally wound pipes

Lining with
pipe segments
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REHABILITATION

 
 
 
 
Abbildung 3:  Gliederung der Sanierungsverfahren nach CEN/TC 165/WG 13 N 0021 
E „Guidance on the classification and design of renovation and repair techniques for 
drains and sewers” 
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Bei der Gliederung der Sanierungsverfahren im ATV-M 143-1 „Grundlagen“ werden 
nicht nur Technik- bzw. Verfahrensfamilien den Hauptgruppen: Reparatur, Renovierung 
und Erneuerung zugeordnet. Sie werden weiter unterteilt, was zu einer Unübersichtlich-
keit bei der Zuordnung der Verfahren führt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 4:  Gliederung der Sanierung aus ATV-M 143-1 
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1) Erneuerung in der bisherigen Linienführung. Erneuerung in anderer Linienführung entspricht dem Neubau und wird daher hier nicht behandelt.

2) Begriffe nach DIN EN 12889 "Grabenlose Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen" (Ausgabe 03.2000).

3) Begriffe in Klammern entsprechen denen nach DIN EN 13566-1 "Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Renovierung von erdverlegten
   drucklosen Entwässerungsnetzen (Freispiegelleitungen) - Teil 1: Allgemeines" (Ausgabe 04.2003).
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Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt), ist eine gemeinsame Einrichtung des 
Bundes und der Länder zur einheitlichen Erfüllung bautechnischer Aufgaben auf dem 
Gebiet des öffentlichen Rechts. Dies sind insbesondere: 
Erteilung europäischer technischer Zulassungen für Bauprodukte und -systeme,  
Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen für Bauprodukte und Bauarten,  
Anerkennung von Prüf- , Überwachungs- und Zertifizierungsstellen für Aufgaben im 
Rahmen des Ü-Zeichens (Übereinstimmungserklärung) und der CE-Kennzeichnung 
(Europäisches Handelszeichen) von Bauprodukten, Bekanntmachung der Bauregellis-
ten A, B und der Liste C für Bauprodukte. 
 
Das Deutsche Institut für Bautechnik ist Mitglied der EOTA (Europäische Organisation 
für Technische Zulassungen) und der UEAtc (Europäische Union für das Agrément im 
Bauwesen). 
Rechtsgrundlagen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) sind das Gesetz über 
das Deutsche Institut für Bautechnik vom 22. April 1993 (GVBl. für Berlin S. 195) und 
das als Bestandteil dieses Gesetzes geltende DIBt-Abkommen des Bundes und der 
Länder. Es stellt die Grundlage für die Fortführung des 1968 gegründeten Instituts für 
Bautechnik (IfBt) dar. Struktur und Abkommen werden im Abkommen sowie in der Sat-
zung näher geregelt. Weitere Rechtsgrundlagen sind das Bauproduktengesetz, die 
Bauproduktenrichtlinie sowie die Musterbauordnung. 
Die Brauchbarkeit von Bauprodukten ist gegeben, wenn die Bauwerke, für die sie ver-
wendet werden, bei ordnungsgemäßer Planung und Bauausführung den wesentlichen 
Anforderungen nach Artikel 3 der Bauproduktenrichtlinie entsprechen. Diese Anforde-
rungen sind: 
-Mechanische Festigkeit und Standsicherheit 
-Brandschutz 
-Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz 
-Nutzungssicherheit 
-Schallschutz 
-Energieeinsparung und Wärmeschutz 
 
Diese Brauchbarkeit wird üblicherweise u.a. mit Prüfungen belegt. Um z.B. „Zulas-
sungsgrundsätze für die Sanierung von erdverlegten Abwasserleitungen der Grund-
stücksentwässerung“ zu erarbeiten mit den entsprechenden Prüfprogrammen, bedient 
sich das DIBt der Mitarbeit von Sachverständigenausschüssen (SVA). Die Sachver-
ständigenausschüsse werden zur technischen Beratung des DIBt gebildet. In den rund 
60 SVAs sind über 600 ehrenamtliche Sachverständige aus Wissenschaft, Wirtschaft 
und Verwaltung tätig. So wird z.B. der Sachverständigenrat „Abwassertechnik“, der sich 
in den Ausschuss A – Abwasserleitungen und B – Sanierung von Abwasserleitungen 
von Regierungsdirektor Dr.-Ing. Stagge, Staatl. Materialprüfungsamt NRW und als 
Stellvertreter Professor Dr.-Ing. Wagner geleitet. 
 
Die Bauregellisten A und B und die Liste C für Bauprodukte und Bauverfahren werden 
regelmäßig veröffentlicht. In der Bauregelliste A werden geregelte, nichtgeregelte Bau-
produkte und nichtgeregelte Bauverfahren veröffentlicht. In der Bauregelliste B sind 
Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung und in der Bauregelliste C Bauprodukte mit unter-
geordneter Bedeutung dargestellt. 
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Abbildung 5:  Bauregellisten des DIBt 
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